
Neufassung der §§ 113, 114, 121, 125a, 244, 305a StGB 
 

gemäß dem „Vierundvierzigsten Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs - Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte (44. StGBÄndG)“ vom 01.11.2011 (BGBl. I 2011, 2130),  

in Kraft seit dem 05.11.2011 (Änderungen = kursiv gedruckt) 
 
§ 113 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: (1) Wer einem Amtsträger oder Soldaten der Bundeswehr, der 
zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder Verfügungen berufen 
ist, bei der Vornahme einer solchen Diensthandlung mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt Widerstand 
leistet oder ihn dabei tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders 
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 
1. der Täter oder ein anderer Beteiligter eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, um 

diese oder dieses bei der Tat zu verwenden, oder 
2. der Täter durch eine Gewalttätigkeit den Angegriffenen in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesund-

heitsschädigung bringt. 
(3) Die Tat ist nicht nach dieser Vorschrift strafbar, wenn die Diensthandlung nicht rechtmäßig ist. Dies gilt auch 
dann, wenn der Täter irrig annimmt, die Diensthandlung sei rechtmäßig. 
(4) Nimmt der Täter bei Begehung der Tat irrig an, die Diensthandlung sei nicht rechtmäßig, und konnte er den 
Irrtum vermeiden, so kann das Gericht die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder bei geringer 
Schuld von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen. Konnte der Täter den Irrtum nicht vermeiden und 
war ihm nach den ihm bekannten Umständen auch nicht zuzumuten, sich mit Rechtsbehelfen gegen die vermeint-
lich rechtswidrige Diensthandlung zu wehren, so ist die Tat nicht nach dieser Vorschrift strafbar; war ihm dies 
zuzumuten, so kann das Gericht die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von einer Bestrafung 
nach dieser Vorschrift absehen.  
 
§ 114 Widerstand gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen: (1) Der Diensthandlung eines 
Amtsträgers im Sinne des § 113 stehen Vollstreckungshandlungen von Personen gleich, die die Rechte und Pflich-
ten eines Polizeibeamten haben oder Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft sind, ohne Amtsträger zu sein. 
(2) § 113 gilt entsprechend zum Schutz von Personen, die zur Unterstützung bei der Diensthandlung zugezogen 
sind.  
(3) Nach § 113 wird auch bestraft, wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not Hilfeleistende der 
Feuerwehr, des Katastrophenschutzes oder eines Rettungsdienstes durch Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt 
behindert oder sie dabei tätlich eingreift. 
 
§ 121 Gefangenenmeuterei: (1) Gefangene, die sich zusammenrotten und mit vereinten Kräften 
1. einen Anstaltsbeamten, einen anderen Amtsträger oder einen mit ihrer Beaufsichtigung, Betreuung oder Unter-

suchung Beauftragten nötigen (§ 240) oder tätlich angreifen, 
2. gewaltsam ausbrechen oder 
3. gewaltsam einem von ihnen oder einem anderen Gefangenen zum Ausbruch verhelfen, 
werden mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) In besonders schweren Fällen wird die Meuterei mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren 
bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter oder ein anderer Beteiligter 
1. eine Schusswaffe bei sich führt, 
2. eine andere Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, um diese oder dieses bei der Tat zu 

verwenden, oder 
3. durch eine Gewalttätigkeit einen anderen in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung 

bringt. 
(4) Gefangener im Sinne der Absätze 1 bis 3 ist auch, wer in der Sicherungsverwahrung untergebracht ist. 
 
§ 125a Besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs: In besonders schweren Fällen des § 125 Abs. 1 ist die 
Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, 
wenn der Täter 
1. eine Schusswaffe bei sich führt, 
2. eine andere Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, um diese oder dieses bei der Tat zu 

verwenden, 
3. durch eine Gewalttätigkeit einen anderen in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung 

bringt oder 
4. plündert oder bedeutenden Schaden an fremden Sachen anrichtet. 
 



§ 244 Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl, Wohnungseinbruchdiebstahl: (1) Mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 
1. einen Diebstahl begeht, bei dem er oder ein anderer Beteiligter 
a) eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, 
b) sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder 

Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, 
2. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden hat, unter 
Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds stiehlt oder 
3. einen Diebstahl begeht, bei dem er zur Ausführung der Tat in eine Wohnung einbricht, einsteigt, mit einem 

falschen Schlüssel oder einem anderen nicht zur ordnungsmäßigen Öffnung bestimmten Werkzeug eindringt 
oder sich in der Wohnung verborgen hält. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. 
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 ist § 73d StGB anzuwenden. 
 
§ 305a Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel: (1) Wer rechtswidrig 
1. ein fremdes technisches Arbeitsmittel von bedeutendem Wert, das für die Errichtung einer Anlage oder eines 

Unternehmens im Sinne des § 316b Abs. 1 Nr. 1 oder 2 oder einer Anlage, die dem Betrieb oder der Entsorgung 
einer solchen Anlage oder eines solchen Unternehmens dient, von wesentlicher Bedeutung ist, oder 

2. ein für den Einsatz wesentliches technisches Arbeitsmittel der Polizei, der Bundeswehr, der Feuerwehr, des 
Katastrophenschutzes oder eines Rettungsdienstes, das von bedeutendem Wert ist, oder 

3. ein Kraftfahrzeug der Polizei, der Bundeswehr, der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes oder eines Rettungs-
dienstes 

ganz oder teilweise zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 


